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14. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Zweckverbandes  

Volkshochschule Rhein-Erft 
Vom 26.04.2024 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft hat aufgrund 
der §§ 7, 9 und 20 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der 
zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Buchstabe h) und § 8 Abs. 2 der 
Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft in der zurzeit geltenden Fassung 
in ihrer Sitzung am 12.04.2024 die 14. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft beschlossen: 
 

Artikel 1 
§ 6 erhält folgende Fassung:  
(1) Jedes Verbandsmitglied entsendet je angefangene 10.000 Einwohner eine Vertreterin/ 
einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Es wird die Bevölkerungszahl nach der 
letzten Fortschreibung des Statistischen Landesamtes zugrunde gelegt. Die Zahl der 
Vertreterinnen und Vertreter bleibt während der Wahlperioden der Vertretungen der 
Verbandsmitglieder unverändert. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist eine 
Stellvertreterin/ein Stellvertreter für den Fall der Verhinderung zu bestellen.  
(2) Sofern der Verbandsversammlung mehrere Vertreterinnen und Vertreter aus einem 
Verbandsmitglied angehören, muss die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder eine/ ein 
von ihr/ihm vorgeschlagene Beamtin/vorgeschlagener Beamter oder Angestellte/ 
Angestellter dazu zählen.  
(3) Jede Vertreterin/Jeder Vertreter eines Verbandsmitgliedes hat eine Stimme.  
(4) Die Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder oder die von ihnen Beauftragten 
nehmen an den Sitzungen der Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil, sofern sie 
nicht als Vertreter des Verbandsmitgliedes Stimmrecht besitzen.  
 
§ 6a erhält folgende Fassung:  
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine vertretungsberechtigte Person 
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden. 
In gleicher Weise wählt sie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  
(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende hat als Sitzungsleiterin oder Sitzungsleiter die 
Rechte und Pflichten, das Gremium einzuladen, die Tagesordnung festzusetzen, die 
Verhandlung zu eröffnen, zu leiten, zu schließen und die Ordnung in der Sitzung zu 
handhaben.  
(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann von der Verbandsvorsteherin oder dem 
Verbandsvorsteher jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten des Zweckverbands 
verlangen. Die Verbandsversammlung ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Zweckverbands zu unterrichten.  
(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende repräsentiert den Zweckverband nach außen.  
 
§ 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 (4) Für die Beschlussfähigkeit sowie für Abstimmungen und Wahlen gelten § 49 Abs. 1 GO 
NRW i.V.m. § 8 Abs. 1 GkG NRW, § 15 Abs. 5 Satz 3 GkG NRW und 50 GO NRW 
entsprechend, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist.  
 
§ 16 erhält folgende Fassung:  
(1) Der Zweckverband als Träger der Volkshochschule (§ 10 WbG NRW) gewährleistet die  
Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
der Volkshochschule zur Sicherung einer bedarfsgerechten Planung und Durchführung von 
Bildungsveranstaltungen. Die Durchführung der Mitwirkung ist als laufendes Geschäft 
Aufgabe der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers.  
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2) Zur Mitwirkung gehören Dienstbesprechungen und Einzelgespräche mit den 
Mitarbeitenden und die Befragung der Teilnehmenden. Die genauen Abläufe regelt das 
Qualitätsmanagementsystem der Volkshochschule Rhein-Erft.  
(3) Art und Umfang der Mitwirkungsrechte werden regelmäßig hinsichtlich der 
Zielerreichung gem. Abs. 1 und 2 überprüft.  
 
§§ 16 a bis f entfallen  
 
§ 18 erhält folgende Fassung:  
(1) Die Volkshochschule ist verpflichtet, mit anderen Bildungseinrichtungen in den 
Mitgliedskommunen zusammenzuarbeiten.  
(2) Zum Aufbau eines Systems lebensbegleitenden Lernens arbeiten die Einrichtungen der 
Weiterbildung, die Schulen, insbesondere Schulen des Zweiten Bildungswegs, die 
Hochschulen und die Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zusammen (§ 5 
WbG NRW).  
 

Artikel 2 
Die 14. Änderung der Verbandssatzung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft wird hiermit 
gemäß § 20 Abs. 4 i.V. mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 8 Abs. 4 GkG NRW i.V. mit § 9 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) in der zurzeit geltenden 
Fassung sowie § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich auf Folgendes hin: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des GkG NRW in Verbindung mit der 
Verbandssatzung, der GO NRW und der BekanntmVO beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bergheim, den 26.04.2024 
 
Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
gez. 
Daniel Möller 
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Öffentliche Bekanntmachung  

Widerspruchsrecht bei der Weitergabe von Meldedaten 
 

Ohne Angabe von Gründen können Einwohnerinnen und Einwohner der Weitergabe ihrer Meldedaten in den 

nachstehend genannten Fällen widersprechen: 

 

Die Meldebehörde kann Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen in den sechs der Wahl oder 

Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschrift 

erteilen. Die Auskunftserteilung erstreckt sich auf eine nach dem Lebensalter bestimmte Gruppe von 

wahlberechtigten Personen. 

 

Bei Alters- u. Ehejubiläen kann die Meldebehörde den Mandatsträgern (Mitgliedern parlamentarischer und 

kommunaler Vertretungskörperschaften) und der Presse oder dem Rundfunk Auskunft aus dem 

Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern mit Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 

Anschrift sowie Tag und Art des Jubiläums von Jubilaren (50-, 60-, 65-, 70- und 75-jähriges Ehejubiläum sowie 

bei Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. und spätere Geburtstage) erteilen. Ein diesbezüglich 

eingetragener Widerspruch gilt jedoch nicht gegenüber der Verwaltungsleitung. 

 

Außerdem darf die Meldebehörde Auskunft an Adressbuchverlage über Vor- und Familienname, 

Doktorgrad und Anschriften sämtlicher Einwohnerinnen und Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, erteilen. 

  

Den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften werden, neben den Daten ihrer Mitglieder, auch Daten 

von Nichtmitgliedern, die als Familienangehörige mit dem Kirchenmitglied im selben Familienverband leben, 

übermittelt. Der/Die Betroffene - also nicht das Kirchenmitglied selbst - kann dieser anlassbezogenen 

Datenübermittlung jedoch widersprechen. 

 

Die Meldebehörden haben dem Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr zum Zwecke der 

Übersendung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften Daten von männlichen und 

weiblichen Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu übermitteln, die im nächsten Jahr volljährig 

werden.  

 

Auf das o. g. Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 

Niederschrift beim Einwohnermeldewesen der Kreisstadt Bergheim, Bethlehemer Straße 9 – 11, 50126 

Bergheim, zu erklären. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Ausführungen auf der 

Internetseite der Kreisstadt Bergheim  

 

(https://www.bergheim.de/vv/produkte/einwohnermeldewesen/meldeangelegenheiten/widerspruch-

bzw.einwilligung-zur-weitergabe-von-meldedaten.php)  

 

und das dort hinterlegte Formular. 

 

 

Bergheim, den 29.04.2024 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

gez. Hinkelmann 

7

https://www.bergheim.de/vv/produkte/einwohnermeldewesen/meldeangelegenheiten/widerspruch-bzw.einwilligung-zur-weitergabe-von-meldedaten.php
https://www.bergheim.de/vv/produkte/einwohnermeldewesen/meldeangelegenheiten/widerspruch-bzw.einwilligung-zur-weitergabe-von-meldedaten.php


8



9



�

�

�

�
���������	
������
�����
	�
���������

�

��������	
�������	�����	����

�������������������

������������	
�������

�

�

��������	�
�

�

 !	�"��#$$�����%���&��%���#$$�����%����'�� !�
�����
�


�����	�������	����������������

���������������������
�

��	 ��%�������

�

�

(���'�� !�
�$�������������

�

�����������)�

�

!����"��*�	�

�

��+��������,+�!�����-���	�.	�����������	
�����

���������	�'�	����������������	
�����

�

�

(�����
��/	��!�
��������
�$0
���
�

�

��	
���������)����)� � � � � � � � � � � �
�

�
�

� 1�	�������.�	��%����2��

� ������3/	��� ����	�

10



�

��������	
	���
�����
	����������	
	������
	���
����
������
�����
������
�������
�������������������

�

�

� ������������

 ���	����������
	��
�

����	� 
������������������� �

�

������� ������������� �����

�

������ �������� �����

�

�

�

�

!����"���	����������
	��
�
����	� ������������� �����

�

������� �������� �����

11



�

�
���������	
������
�����
	�
���������

�

��������	
�������	�����	����

�������������������

������������	
�������

�
�

�

��������	�
�

 !	����"##�����$���%��$��"##�����$����&�� !�
���	�

�

�


����������������	���������������������������
�

�

�

'���&�� !�
�#�������������

�

�����������(�

�

!�������)�	�

�

��*����������	�+	�����������	
�����

���������	�&�	����������������	
����

�

�

'�����
��,	��!�
��������
�#-
���

�

�����������������������������
��������	�����
.����/	�0��,��������������(�����(��)�	���*��������

�

�

��	
�������������(����(��

�

� � � � � � �
� � � ����������������� � �����������,	�����*�0�1�� �

���������������2,	��� ����	�

��

12



�

��������	
	���
��������
	����������������	����������
	��
�����
������
�������
����������������� �

�
�
� ������������

!""�	�����������
	��
�
����	� ���

���������������������

�������
�
������� ����������������������������������� �
�
������  ����������
����!��� �
� "#$���������%�������&�'(�����������!��!)��*+�
�
����*� ,����
����������!�*� �
�
����)� ������
�����
� ����-�.�������'��������/������0��������!��� �
�
������ /�(������ �����
�
�
�
�
#����$""�	�����������
	��
�
����	� 1��������

�������������������
�� �
�
������ ������
����� ����
� �
������� /�(������ �����

13



 

Zweckverband :terra nova 
Stadtverwaltung Bergheim 
Bethlehemer Straße 9 – 11 
50126 Bergheim 

 

Tel.: 02271 – 89 – 397 
Fax.: 02271 – 89 – 71 – 397 
Mail: terranova@bergheim.de 
www.kraftraum-terranova.de 

Verbandsmitglieder: 
Stadt Bedburg | Kreisstadt Bergheim 
Stadt Elsdorf | Rhein-Erft-Kreis 
Beratendes Mitglied: RWE Power 

Verbandsvorsteher 
Volker Mießeler 
Bürgermeister der  
Kreisstadt Bergheim 

 

  

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am Montag, den 13.05.2023 findet um 17:00 Uhr im Rathaus der Kreisstadt Bergheim, Bethlehemer 
Straße 9-11, 50126 Bergheim, Raum 1.22, die 28. Verbandsversammlung des Zweckverbandes :terra 
nova statt, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
 
Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung: 
TOP 1 Jahresabschluss 2023 
  
TOP 2 Haushaltssatzung 2024  
 
TOP 3 Beschluss des Strategiepapiers und der Masterplanung KRAFTRAUM :terra nova 2.0  
  
TOP 4 Auflösung des Zweckverbandes  
 
TOP 5 Liquidation des Verbandsvermögens  
 
TOP 6 Ernennung Liquidator  
 
TOP 7 Mitteilungen 

- 7.1 Bebauungsplan 308/Paffendorf  „Nordwestl. K41“ 
- 7.2 Termine 2024  

 

TOP 8 Anfragen 

Nichtöffentliche Sitzung 

TOP 1  Mitteilungen   
TOP 2 Anfragen  
 
Bergheim, 27.10.2023 
S. Solbach, Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 
 

 

 

14



15



16



17



18



19



Seite 1 von 4 

 

 

 

 

 
Bekanntmachung der Stadt Pulheim vom 25.04.2024 über das 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 140 Brauweiler 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) - 
Bereich: Donatusprojekt / Helmholtzstraße 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

In seiner Sitzung am 13.06.2023 hat der Rat der Stadt Pulheim gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist sowie § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 140 Brauweiler als Satzung 

beschlossen. 

 

Ziel der Planung ist es, die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Realisierung eines Bebauungskonzep-

tes zu schaffen, welches für den Geltungsbereich eine integrative Wohnnutzung in Form von Geschosswoh-

nungsbauten in Kombination mit weiteren Nutzungen vorsieht. 

 

Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches sind aus anliegendem Übersichtsplan ersichtlich. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen sowie örtlichen Bauvorschriften 

gemäß § 89 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 

(GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 

1086), in Kraft getreten am 22. September 2021 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 

(BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist, als Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

Dem Bebauungsplan ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist, 

die Begründung beigefügt, die Bestandteil dieses Beschlusses ist. 

 

Weiterhin hat der Rat der Stadt Pulheim am 13.06.2023 beschlossen, für den Geltungsbereich des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes Nr. 140 Brauweiler den Flächennutzungsplan der Stadt Pulheim gemäß § 13 a  

Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist, im Wege der Berichtigung anzupas-

sen. Der Rat der Stadt Pulheim hat am 13.06.2023 die Verwaltung beauftragt, die Berichtigung des Flächennut-

zungsplanes durchzuführen. 

 

Der Flächennutzungsplan ist im Zuge der Berichtigung anzupassen (§ 13a Absatz 2 Nummer 2 3. Halbsatz 

BauGB). Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstellung 

von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, beinhaltet 

keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung. 

 

Der Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG: 

 

Vorstehender vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 140 Brauweiler (Blatt 1 vom 28.03.2023) und  

(Blatt 2 vom 14.11.2022) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 140 Brauweiler gemäß § 10 Absatz 

3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die 

Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 140 Brauweiler kann mit der Begründung gemäß § 10 Absatz 3 

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, ab sofort während der Sprechzeiten  

- montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr 

bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt 

Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie, Zimmer 2.14 ein-

gesehen werden; über den Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 140 Brauweiler und die Planbegründungen können im Internet unter  

https://www.o-sp.de/pulheim/liste eingesehen werden. 

 
HINWEISE: 

 

1) Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des Baugesetzbuches in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über 

das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2) Gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert 

worden ist, werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind. 
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3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Pulheim, den 25.04.2024  

 

 

In Vertretung 

 

gez. 

Jens Batist 

Erster Beigeordneter 

 

 

 

 

Aushang: vom:  30.04.2024 

 bis:  22.05.2024 
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STADT

iEIM
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über die Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr in der Stadt Pulheim nach

§ 6 des Straßen— und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 die Widmung der Erschließungsanlagen

Jupiterweg

Kometenallee

Marsweg

Merkurweg

Mondallee

Plutostraße

Saturnweg

Sternenallee

Venusweg

und der Fuß- und Radwege im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 113 Pulheim gemäß § 6 des

Straßen- und Wegegesetzes NRW vom 23.9.1995 in der derzeit gültigen Fassung für den öffentlichen Verkehr

verfügt.

Die Flurstücke 1664, 1671 (teilweise), 1672, 1673, 1678, 1680, 1682, 1698, 1705 und 1717 (teilweise) aus der Flur

6 werden als Gemeindestraße ohne Beschränkung auf eine bestimmte Nutzungsart im Sinne des § 3 Absatz 1 Ziffer

3 StrWG NRW gewidmet.

Die Flurstücke 1646, 1711 und 1717 (teilweise) aus der Flur 6 werden als Gemeindestraße mit der Beschränkung

auf die Nutzungsart „Fuß- und Radweg" im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit Abs. 4 und 5 StrWG NRW

gewidmet.

Die Anlagen wurden bereits dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die Widmung tritt frühestens mit der nach § 6 Abs.

1 StrWG NRW vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Zu dieser Widmung können die Planunterlagen, aus denen die Flurstücke der angegebenen Straßen erkennbar sind,

bei der Stadt Pulheim, Amt für kommunale Dienste, Gebühren und Beiträge, Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim

eingesehen werden.

Die Planunterlagen liegen über die Dauer eines Monats nach Bekanntgabe dieser Widmung während der

Sprechstunden der Verwaltung aus.
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Rechtsbehelfsbelehrunb:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diese ist

schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, einzulegen. Die

Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen — ERVVO VG/FG — vom
07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.

n yertretung

-
Jeffš Batist
Erster Beigeordneter

Pulheim, den H. (.`").
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Jupiterweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 1682
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Marsweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 1680
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Mondallee: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 1664
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Plutostraße: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstücke 1672 und 1671 (teilweise)
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Saturnweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 1705

Sternenallee: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 1717 (teilweise

17

15 1
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Venusweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 1698

Fuß- und Radwege: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstücke 1646, 1711 und 1717 (teilweise)
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STADT

PULHEIM
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über die Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr in der Stadt Pulheim nach

§ 6 des Straßen— und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 die Widmung der Erschließungsanlagen

Bachstelzenweg

Biberweg

Eisvogelweg

Forellenweg

Libellenweg

Molchweg

Muschelweg

Otterweg

Salamanderweg

Schmetterlingsweg

Schwanenweg

und der Fuß- und Radwege im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 in Pulheim gemäß § 6 des

Straßen- und Wegegesetzes NRW vom 23.9.1995 in der derzeit gültigen Fassung für den öffentlichen Verkehr

verfügt.

Die Flurstücke 185 (teilweise), 695, 700, 701, 703, 706, 707, 719, 750, 765, 775, 781 aus der Flur 5 werden als

Gemeindestraße ohne Beschränkung auf eine bestimmte Nutzungsart im Sinne des § 3 Absatz 1 Ziffer 3 StrWG

NRW gewidmet.

Die Flurstücke 673, 682, 694, 798, 726 und 185 (teilweise) aus der Flur 5 werden als Gemeindestraße mit der

Beschränkung auf die Nutzungsart „Fuß- und Radweg" im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit Abs. 4 und

5 StrWG NRW gewidmet.

Die Anlagen wurden bereits dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die Widmung tritt frühestens mit der nach § 6 Abs.

1 StrWG NRW vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Zu dieser Widmung können die Planunterlagen, aus denen die Flurstücke der angegebenen Straßen erkennbar sind,

bei der Stadt Pulheim, Amt für kommunale Dienste, Gebühren und Beiträge, Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim

eingesehen werden.

Die Planunterlagen liegen über die Dauer eines Monats nach Bekanntgabe dieser Widmung während der

Sprechstunden der Verwaltung aus.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diese ist

schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, einzulegen. Die

Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen — ERVVO VG/FG — vom

07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.

\7 -\
In ertretung

/, L—,....-----

Jen Batist

Erster Beigeordneter

Pulheim, den / 3 . 0 47' /
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Bachstelzenweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 781

Biberweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 775
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Eisvogelweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 700
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Libellenweg "-co

6—

C54

Forellenweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 703

6,96,
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Libellenweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 750

Molchweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 765
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Muschelweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 707

Otterweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 706
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Salamanderweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 719

Schmetterlingsweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstücke 701 und 185 (teilweise)
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Schwanenweg: Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstücke 695, 688 und 185 (teilweise)
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Fuß- und Radwege:

Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 798
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Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstücke 726 und 185 (teilweise)
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Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstücke 673 und 682
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STADT

PULHEIM
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über die Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr in der Stadt Pulheim nach
§ 6 des Straßen— und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 die Widmung eines Teilbereiches des zwischen den

Anlagen „Tannenbusch" und „Mutzenrather Weg" verlaufenden Wegesystems in Sinnersdorf gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes NRW vom 23.9.1995 in der derzeit gültigen Fassung für den öffentlichen Verkehr verfügt.

Die Flurstücke 532 und 506 (teilweise) aus der Flur 2 werden als Gemeindestraße mit der Beschränkung auf die
Nutzungsart Fuß- und Radweg im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW
gewidmet.

Die Wege wurden bereits dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die Widmung tritt frühestens mit der nach § 6 Abs. 1

StrWG NRW vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Zu dieser Widmung können die Planunterlagen, aus denen die Flurstücke der angegebenen Wohnwege erkennbar
sind, bei der Stadt Pulheim, Amt für kommunale Dienste, Gebühren und Beiträge, Alte Kölner Straße 26, 50259
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Pulheim eingesehen werden. Die Planunterlagen liegen über die Dauer eines Monats nach Bekanntgabe dieser
Widmung während der Sprechstunden der Verwaltung aus.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diese ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, einzulegen. Die
Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen — ERVVO VG/FG — vom
07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.

In Vprtretung

Jens Batist
Erster Beigeordneter

Pulheim, den /2,c74.
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STADT

PULHEIM Pr
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über die Widmung Von Straßen für den öffentlichen Verkehr in der Stadt Pulheim nach

§ 6 des Straßen— und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 die Widmung der zwischen den Anlagen „Föhrenweg"

und „Wupperstraß& verlaufenden Wohnwege in Sinnersdorf gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes NRW vom

23.9.1995 in der derzeit gültigen Fassung für den öffentlichen Verkehr verfügt:

Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2, Flurstück 800 (Föhrenweg 9 - 21)

Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2, Flurstück 797 teilweise (Föhrenweg 23 — 31)

Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2, Flurstücke 557, 558 und 559 (Föhrenweg 33 — 45a)

Die o.g. Flurstücke werden als Gemeindestraße mit der Beschränkung auf die Nutzungsart Fuß- und Radweg im

Sinne von § 3 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW gewidmet.
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Die Wohnwege wurden bereits dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die Widmung tritt frühestens mit der nach § 6

Abs. 1 StrWG NRW vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Zu dieser Widmung können die Planunterlagen, aus denen die Flurstücke der angegebenen Wohnwege erkennbar

sind, bei der Stadt Pulheim, Amt für kommunale Dienste, Gebühren und Beiträge, Alte Kölner Straße 26, 50259

Pulheim eingesehen werden. Die Planunterlagen liegen über die Dauer eines Monats nach Bekanntgabe dieser

Widmung während der Sprechstunden der Verwaltung aus.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diese ist

schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, einzulegen. Die

Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen — ERVVO VG/FG — vom

07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.

In VECrtretung

.7nj
Je Batist

Erster Beigeordneter

Pulheim, den /1 '2(7 /1('
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STADT

PULHEIM
Der Bürgermeister

Bekanntmachung über die Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr in der Stadt Pulheim nach

§ 6 des Straßen— und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)

Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 die Widmung verschiedener von der Anlage

„Tannenbusch" abzweigender Stich- bzw. Wohnwege in Sinnersdorf gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes

NRW vom 23.9.1995 in der derzeit gültigen Fassung für den öffentlichen Verkehr verfügt:

- Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2,

- Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2,

- Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2,

- Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2,

- Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2,

- Gemarkung Sinnersdorf, Flur 2,

Flurstücke 438 und 413 (Tannenbusch 5 — 7)

Flurstück 485 (Tannenbusch 24 — 34)

Flurstück 419 (Tannenbusch 36 — 44)

Flurstücke 392, 351 und 371 (Tannenbusch 46 — 56)

Flurstücke 436 und 409

Flurstück 348

Die o.g. Flurstücke werden als Gemeindestraße mit der Beschränkung auf die Nutzungsart Fuß- und Radweg im

Sinne von § 3 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW gewidmet.
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Die Wohnwege wurden bereits dem öffentlichen Verkehr übergeben. Die Widmung tritt frühestens mit der nach § 6

Abs. 1 StrWG NRW vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Zu dieser Widmung können die Planunterlagen, aus denen die Flurstücke der angegebenen Wohnwege erkennbar

sind, bei der Stadt Pulheim, Amt für kommunale Dienste, Gebühren und Beiträge, Alte Kölner Straße 26, 50259

Pulheim eingesehen werden. Die Planunterlagen liegen über die Dauer eines Monats nach Bekanntgabe dieser

Widmung während der Sprechstunden der Verwaltung aus.

Rechtsbehelfsbelehruno:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diese ist

schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, einzulegen. Die

Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei

den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen — ERVVO VG/FG — vom

07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.

eriretung

Jäis Batist

Erster Beigeordneter

Pulheim, den 11= e
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